
GESCHICHTE

Am 01. Jänner 2014 haben die Gemeinde St. Martin in Passeier und die Gemeinde Riffian die Führung und 
die Leitung der Altersheime Riffian (Sternguet) und St. Martin (St. Benedikt) an das Konsortium 
Seniorendienste übergeben. 

 Das Altersheim in St. Martin wurde laut Stiftsurkunden und historischen Schriftstücken als Armen- 
und Krankenversorgungshaus geboren. Bis Ende des Jahres 2008 wurde St. Benedikt von der 
Gemeinde St. Martin über eine Vereinbarung mit der Gemeinde St. Leonhard und der Gemeinde 
Moos geführt. Von 2008 bis 2013 wurde das Altersheim vom Konsortium Seniorendienste Passeier 
geführt.

 Im Jahre 1896 vermachte der Riffianer Tierarzt Michael Unterholzner der Gemeinde Riffian den 
Besitz Sternguet mit dem ausdrücklichen Vermerk, dass diese Nachlaßrealität nur als Armenhaus 
verwendet werden dürfe. Mit der Zeit wurde das damalige Wohn- und Wirtschaftsgebäude als 
Altersheim ausgebaut. Das Altersheim wurde von einer Stiftung bis zum Jahre 2011 und bis Ende 
2013 von der Gemeinde Riffian geführt. 

Ende 2019 wurde die Gemeinde Kuens in das Konsortium aufgenommen und die Betriebsbezeichnung  ab 
01. Jänner 2020 als Konsortium der drei Gemeinden Riffian, Kuens und St. Martin in Passeier zu 
Seniorenheime Sternguet und St. Benedikt geändert.

RECHTSFORM

Das Konsortium SENIORENHEIME STERNGUET UND ST. BENEDIKT, in der Folge auch Konsortium genannt ist 
als „Betrieb in Form eines Konsortiums“ im Sinne des Art. 41/bis RG 4. Jänner 1993 Nr. 1 geführt. Ihm 
gehören folgende Körperschaften an: Gemeinde St. Martin in Passeier, Gemeinde Riffian und Gemeinde 
Kuens.

ZIELSETZUNG

Der Zweck des Betriebes besteht in der gemeinsamen Führung des Seniorenheimes von Riffian 
(„Sternguet“) und des Seniorenheimes von St. Martin i.P. („St. Benedikt“), und den damit verbundenen 
Diensten, inbegriffen die ordentliche und außerordentliche Instandhaltung der Altersheimgebäude samt 
dazugehörigen Anlagen und alle damit zusammenhängenden technischen und verwaltungsmäßigen 
Maßnahmen.


